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Anhang 3 

Kennzeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr 

1. Das Kennzeichen der Fahrzeuge muß sich entweder aus Ziffern oder aus Ziffern und Buchstaben 
zusammensetzen. Es sind arabische Ziffern wie in den Urkunden der Vereinten Nationen und lateinische 
Buchstaben zu verwenden. Andere Ziffern und Buchstaben sind zulässig, wenn die Angaben in den 
vorstehend erwähnten Ziffern und Buchstaben wiederholt werden. 

2. Das Kennzeichen muß tags bei klarem Wetter auf 20 m (65 Fuß) lesbar sein. 

3. Befindet sich das Kennzeichen auf einem besonderen Schild, so muß das Schild im Lot oder 
annähernd im Lot und senkrecht zum Mittellängsschnitt des Fahrzeuges angebracht sein. Ist das 
Kennzeichen unmittelbar auf der Fahrzeugwand angebracht oder aufgemalt, so muß es sich auf einer 
lotrechten oder annähernd im Lot stehenden Fläche der Rückseite des Fahrzeuges befinden. 

4. Das hintere Kennzeichen muß nach den Vorschriften des Anhanges 6 beleuchtet sein. 
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